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Besondere Vertragsbedingungen für die Erbringung zeitlich begrenzter 
Werk- bzw. Dienstleistungen durch Einzelpersonen (BVB-WDL) 
§ 1 Allgemeines 
1. Die vorliegenden Bedingungen finden Anwendung auf Verein-
barungen zwischen Einzelpersonen und der Friedrich-Schiller-
Universität Jena (FSU) in Bezug auf die Erbringung zeitlich be-
grenzter Werk- bzw. Dienstleistungen, die nicht Gegenstand eines 
Arbeitsverhältnisses mit der FSU sind. 
2. Sämtliche hier verwendete Personenbezeichnungen gelten für 
alle Geschlechter. 
3. Die FSU erteilt Aufträge nur unter den nachstehenden Be-
dingungen. Allgemeine Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbe-
dingungen des Auftragnehmers (AN) haben keine Gültigkeit, auch 
dann nicht, wenn der AN sie gewöhnlich in seinem laufenden Ge-
schäftsbetrieb verwendet oder auf sie formularmäßig hinweist. 
4. Die Regelungen der VOL Teil B gelten ergänzend. Bei wi-
dersprechenden Regelungen zu Lasten der FSU gelten die Verein-
barungen des Auftrages vor den BVB-WDL, die wiederum der VOL 
Teil B vorgehen. 
§ 2 Auftragserteilung, Rechtsstellung des Auftragnehmers 
1. Der AN ist nicht bei der FSU beschäftigt und nimmt dort keine 
Beschäftigung auf, bevor die vereinbarte Leistung vollständig er-
bracht wurde. 
2. Der AN führt den Auftrag als freier Mitarbeiter in Gestalt einer 
Werk- bzw. Dienstleistung durch. Er ist dabei selbständig tätig im 
Sinne von § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB. 
3. Er ist insbesondere bei der Art und Weise der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nicht weisungsgebunden, nicht an bestimmte Ar-
beitszeiten gebunden und ist auch sonst weder räumlich noch 
anderweitig in die Organisation der übrigen Arbeitsabläufe 
eingegliedert. Es besteht grundsätzlich keine Anwesenheitspflicht. 
4. Der AN hat nicht die Verpflichtung, seine Arbeitskraft der FSU 
über die vereinbarten Tätigkeiten hinaus zur Verfügung zu stellen. 
Der AN hat keinen Anspruch auf einen Arbeitsplatz. Es besteht kein 
Anspruch auf Vergütung bei Krankheit oder Urlaub. 
5. Er ist grundsätzlich berechtigt, Hilfskräfte und Arbeitnehmer zur 
Erfüllung der vereinbarten Leistung zu beschäftigen und entschei-
det selbst frei über die für die Erfüllung der Leistung eingesetzten 
persönlichen und/oder sächlichen Mittel. 
6. Der AN ist nicht berechtigt, im Namen und für Rechnung oder als 
Repräsentant der FSU aufzutreten. 
§ 3 Preise, Nebenkosten 
1. Mit der Vergütung sind alle Nebenkosten inklusive Fahrt- und 
Übernachtungskosten sowie eventuell anfallende Steuern 
abgegolten. Soweit darüber hinaus erforderlich, hat der AN die 
Vergütung selbst zu versteuern, sowie für eine Sozial-, Unfall- bzw. 
Haftpflichtversicherung zu sorgen. Über die vereinbarte Vergütung 
hinausgehende Kosten werden nicht erstattet. 
2. Die dem Auftrag zugrundeliegenden Netto-Preise sind 
Festpreise. 
3. Ist der AN im Ausland ansässig (§ 13b Abs. 7 UstG), erhält 
er lediglich den Netto-Betrag ausbezahlt. Die FSU ist hier ver-
pflichtet, die Umsatzsteuer selbst abzuführen (sog. Reverse-
charge-Verfahren). 
§ 4 Leistung, Erfüllungsort 
Leistungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des AN bis zur 
Verwendungsstelle (bspw. Übersendung von Seminarunterla- 
gen o.ä.). 
§ 5 Rechnungs- und Zahlungsbedingungen, Mitteilungsverpflichtung 
1.
Der AN hat nach Erbringung der vereinbarten Leistung eine Rech-
nung in einfacher Ausfertigung der umseitig genannten Rechnungs-
anschrift oder als PDF-Dokument an rechnungseingang@uni-jena.de 
zuzusenden. Darin sind zwingend die in § 14 Abs. 4 Umsatzsteuerge-
setz (UstG) genannten Informationen anzugeben. 
2. Voraussetzung für die Zahlung der Vergütung ist die Vorlage einer 
ordnungsgemäßen Rechnung i.S.v. § 14 Abs. 4 UstG, sowie die schrift-
liche Bestätigung des jeweiligen Projektleiters der FSU
über die ord-
nungsgemäß erbrachte Leistung in Gestalt des Buchungs-
begleitscheins. Die Auszahlung erfolgt nach Leistungserbringung. 
3. Bei vereinbarten Teilleistungen können Teilrechnungen nur aner-
kannt werden, wenn aus ihnen Umfang der Gesamtleistung und Um-
fang der in Rechnung gestellten Teilleistung eindeutig hervorgehen. 
4. Die FSU erbringt Zahlungen grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen 
ohne Abzüge.  
5. Die FSU ist verpflichtet, Mitteilungen über Zahlungen für Lieferun-
gen und Leistungen an das Finanzamt zu richten, in dessen Bezirk der 
Zahlungsempfänger seinen Wohnsitz hat (entsprechend den Voraus-
setzungen der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden 
durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
vom 7. September 1993). 
§ 6 Durchführung des Vertrages, Verschwiegenheitspflicht 
1. Der AN verpflichtet sich, alle mit seinen vereinbarten Tätigkeiten in 
Zusammenhang stehenden Dinge vertraulich zu behandeln und diese 
weder zu veröffentlichen, noch an Dritte weiterzugeben. 
2. Die Leistungen sind mit größter Sorgfalt auszuführen. 
3.  Der AN hat das Personal der FSU in die Bedienung der gelieferten 
Geräte bzw. Nutzung der Werke einzuweisen. 
4. Es besteht kein Anspruch darauf, dass Arbeitsmateria-
lien/Geräte/Werkzeuge von der FSU gestellt werden. 
§ 7 Rechte am Werk 
Mit der vollständigen Zahlung der Vergütung wird die FSU Ei-
gentümerin des Werkes. Der AN räumt der FSU das ausschließliche 
Nutzungs- und Verwertungsrecht am Werk ein. 
§ 8 Leistungsverzug 
1.
Für den Verzug gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB. 
Werden dem AN Umstände bekannt, die eine Einhaltung der frist-
gerechten Leistung gefährdet erscheinen lassen, so hat er unver-
züglich diese Umstände der FSU mitzuteilen. Die Mitteilung einer 
verspäteten Leistung befreit den AN nicht von den Verzugsfolgen. Die 
FSU braucht in diesem Fall den AN nicht noch gesondert zu mahnen, 
um bei Nichteinhaltung des vom AN benannten Nachleistungstermins 
die Rechtsfolgen des Verzugs herbeizuführen. 
2.
Macht der AN Verzugszinsen gem. § 288 BGB geltend, bleibt der 
FSU der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 
§ 9 Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Regelungen des BGB. Als Nacherfüllung 
kann die FSU wahlweise Nachbesserung oder Ersatzleistung ver-
langen. Die zweijährige Frist der Verjährung der Mängelansprüche 
beginnt mit der Abnahme oder, sofern eine solche nicht vereinbart 
wurde, ab Ablieferung an der in der Bestellung aufgeführten Ver-
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wendungsstelle. 
§ 10 Leistungsstörungen, Schadenersatz, Vertragsstrafe 
Für Pflichtverletzungen haftet der AN entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen des BGB. Der FSU stehen die gesetzli-
chen Rechte zu, insbesondere das Recht auf Nacherfüllung 
und Rücktritt. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
Die FSU ist darüber hinaus berechtigt, den Vertrag zu kündigen 
oder von ihm zurückzutreten, wenn auf Seiten des AN Hand-
lungen i. S. der §§ 333, 334 StGB (Vorteilsgewährung, Bes-
techung) gegeben sind und vom AN Schadensersatz zu ver-
langen.  
§ 11 Forderungsabtretung, Insolvenz 
1.
Der AN ist nicht berechtigt, Forderungen gegen die FSU an 
Dritte abzutreten, es sei denn, dass die FSU der Forderungsab-
tretung vorher zugestimmt hatte. Gleiches gilt für die Leis 
 tungserbringung unter Eigentumsvorbehalt. 
2.
Wird gegen den AN die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beantragt, oder ein solches eröffnet, kann die FSU ohne Fristsetzung 
vom Vertrag zurücktreten. Die Geltendmachung darüber hinausge-
henden Schadenersatzes bleibt vorbehalten. Das gleiche gilt, wenn 
durch einen Arrest-, Pfändungs- oder Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss Forderungen des AN gegen die FSU gepfändet bzw. zur 
Einziehung überwiesen werden. 
§ 12 Gerichtsstand 
1. Als Gerichtsstand ist für beide Teile Jena vereinbart. 
2. Es findet deutsches Recht Anwendung. 
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Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den oben aufgeführten Besonderen Vertragsbedingungen für die Erbringung zeitlich begrenzter Werk- bzw. Dienstleistungen durch Einzelpersonen (BVB-WDL).
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